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RS OGH 1954/1/8 2Ob596/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.01.1954

Norm

ZPO §226 VI

ZPO §405 A

ZPO §483 Abs3

Rechtssatz

Durch die von der Klägerin bei der mündlichen Berufungsverhandlung abgegebene Erklärung, jedenfalls zu einer

Gegenleistung von 25000,-- S bereit zu sein, wurde ohne eine unzulässige Änderung eines Berufungsantrages oder der

Klage im Ergebnis das Hauptbegehren auf X minus 25000,-- S eingeschränkt.
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